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Zusammenfassung: Die Begutachtung eines Post-COVID-Syndroms ist eine komplexe, in der Regel interdisziplinäre 
Aufgabe, für die es keine eigenen neuropsychologischen Empfehlungen gibt, sodass man auf neurologische Richtlinien 
und einzelne neuropsychologische Veröffentlichungen zurückgreifen muss. Es besteht eine sich dynamisch entwickeln-
de Forschungslage, was Empfehlungen zur Begutachtung in ihrer Aussagekraft zeitlich limitiert. Die aktuell veröffent-
lichten Empfehlungen zur Begutachtung stellen einen eher strengen Maßstab der Beurteilung dar – demgegenüber 
kann häufig ein sehr hoher Leidensdruck aufseiten der Patient*innen bestehen. Dieses Spannungsfeld verlangt von 
Gutachter*innen, unabhängig vom Ergebnis der Begutachtung, sprachlich das Leid der Betroffenen zu würdigen, um 
Kränkungserfahrungen derselben zu verringern.

Einleitung

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Dezem-
ber 2019 rücken daraus resultierende Langzeitfolgen 
in den Mittelpunkt sozialrechtlicher Betrachtungen. Fi-

nale Fragestellungen, die die Auswirkungen der Erkrankung 
auf die Leistungsfähigkeit erfassen, werden z.  B. bei der 
Rentenversicherung oder dem Versorgungsamt begutach-
tet. Hier geht es nicht um die Frage, ob die COVID-19-Er-
krankung zentral diese Beschwerden hervorruft, sondern es 
geht um die generelle Einschränkung der Leistungsfähigkeit. 
In diesem Fall kann also die Post-COVID-Symptomatik eine 
von vielen Diagnosen sein, die eine beantragte Leistung (in 
der Regel Rentenzahlungen oder berufliche Rehabilitations-
maßnahmen) begründen können. Ein guter Überblick findet 
sich bei Feuerpeil und Tornius-Weber (2025)1. Bei kausalen 
Begutachtungen, z. B. für die gesetzliche Unfallversicherung, 
werden in der Regel nur die Folgen der Post-COVID-Sympto-
matik als Grundlage für eine Leistungsgewährung (Therapie, 
berufliche Rehabilitation und/oder Rentenzahlungen) beach-
tet. Ein Überblick findet sich bei Krahl und Ackermann (2025) 
und für die Kausalitätsabklärung bei Krahl (2025). Auch bei 
privaten Berufsunfähigkeitsversicherungen, bei der Arbeits-
agentur oder der Krankenkasse können entsprechende 
Begutachtungen beauftragt werden. Hierzu findet sich bei 
Dohrenbusch (2025) eine Beschreibung der wesentlichen 
Aufgabenfelder psychologischer Begutachtung sowie eine 
Übersicht über den Aufbau einer Begutachtung, den Ablauf 
und die möglichen rechtlichen Aspekte. Das Autorenteam 
des vorliegenden Beitrags untersucht im Bereich der gesetz-
lichen Unfallversicherung und im Rahmen privater Versiche-

1	 Zu den hier kursiv ausgewiesenen Kurztiteln finden Sie die bibliografischen 
Angaben im vollständigen Literaturverzeichnis auf unserer Website unter 
www.psychotherapeutenjournal.de.

rungen (z. B. Berufsunfähigkeit) regelhaft Fragestellungen, 
bei denen die Diagnose eines Post-COVID-Syndroms zu dis-
kutieren ist. Die Abklärung dieser Diagnose ist eine multipro-
fessionelle Aufgabe, die durch eine sich schnell entwickeln-
de Forschungslage, durch mannigfaltige Differentialdiagno-
sen und durch eine anhaltende gesellschaftliche Diskussion 
geprägt ist. Dem Anspruch einer evidenzbasierten Ausein-
andersetzung kann man nur gerecht werden, wenn man sich 
strikt an den veröffentlichten Empfehlungen, an den Vorga-
ben der Fachgesellschaften zur Begutachtung und an der 
wissenschaftlichen Konsensbildung orientiert. Eine Abwei-
chung von diesen Vorgaben würde eher eine eminenzbasier-
te Begutachtung fördern und damit zu großen Unterschie-
den in der Beurteilung führen. Dieser Artikel zielt darauf ab, 
einen ersten Überblick über die Rahmenbedingungen der 
Begutachtungen speziell nach erfolgter COVID-19-Infek-
tion zu geben und damit verbundene Herausforderungen 
herauszuarbeiten. Gerade für Psychotherapeut*innen, die 
nicht regelhaft mit Begutachtungsfragen betraut sind, soll 
der Beitrag einen ersten Einblick in die Fragestellungen, die 
diagnostischen und rechtlichen Standards und vor allem in 
die Zielsetzung einer Begutachtung ermöglichen. Zumeist 
steht eine diagnostisch-klassifikatorische Fragestellung im 
Vordergrund, weniger eine therapeutische. Dies führt dazu, 
dass das Rollenbild einschließlich der Aufgabenstellung von 
Gutachter*innen von Rollenbild und Aufgabenstellung der 
Psychotherapeut*innen abweicht, was zu unterschiedlichen 
Sichtweisen zwischen den Kolleg*innen führen kann. We-
sentlich ist, dass man sich dies im Umgang mit den betref-
fenden Patient*innen bewusst macht, damit aus den mitun-
ter gegensätzlichen Perspektiven keine Spaltung innerhalb 
der Profession resultiert.
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Definition

Post-COVID-Syndrom
Zur Beschreibung der möglichen Folgen einer COVID-19-In-
fektion gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Laut der S1-
Leitlinie zu eben jenem Erkrankungsbild spricht man – gemäß 
den internationalen Standards einschließlich der WHO-Vorga-
ben – von einer akuten COVID-19-Symptomatik bei Sympto-
men, die bis zu vier Wochen vorliegen (Koczulla et al., 2021). 
Dauern Symptome länger als vier Wochen an oder entwickeln 
sich neue Symptome, spricht man von Long-COVID. Symp-
tome, die über zwölf Wochen hinweg bestehen und bei wel-
chen Alternativdiagnosen ausgeschlossen werden konnten, 
werden als Post-COVID bezeichnet. Trotz dieser Unterschei-
dungskriterien werden die Begrifflichkeiten im alltäglichen 
Sprachgebrauch oft synonym verwendet (Tegenthoff et al., 
2022).

Die Symptomatik bei einem Post-COVID-Syndrom kann von 
Person zu Person sehr unterschiedlich aussehen. Sehr häu-
fig berichtete Symptome sind gemäß der S1-Leitlinie „Long-/
Post-COVID“ (Koczulla et al., 2021) beispielsweise Fatigue, 
Dyspnoe, wiederkehrende Kopfschmerzen oder auch Ge-
ruchs- und Geschmacksstörungen. Häufige Symptome stel-
len u. a. Schmerzen, Schlafstörungen, Husten und Kurzatmig-
keit dar. Diese Symptome können insbesondere nach akuten 
Belastungsphasen in ihrem Ausmaß zunehmen, was als Post-
exertionelle Malaise (PEM) bekannt ist. Weiterhin beklagen 
Betroffene häufig psychische Beschwerden, wie depressive 
Verstimmungen oder Angst. Auch Posttraumatische Belas-
tungsstörungen können auftreten. Zudem werden häufig 
kognitive Störungen berichtet, wie etwa Beeinträchtigungen 
der Aufmerksamkeit, des Gedächtnisses, der Exekutivfunk-
tionen oder auch der Wortflüssigkeit (Vossler-Thies et al., 
2025). Darüber hinaus werden in seltenen Fällen Symptome 
wie Lähmungen und Sensibilitätsstörungen, Schwindel, Hör-
störungen, Palpitationen oder auch Tachykardie beschrieben 
(Koczulla et al., 2021). Neben diesen Symptomen werden in 
der Literatur weitere Beschwerden aufgeführt, auf die an die-
ser Stelle nur verwiesen werden kann (z. B. Tegenthoff et al., 
2022; Zeng et al., 2023).

Validierungsdiagnostik

Sowohl in der Begutachtung als auch im Rahmen aktueller 
Studien werden Verfahren eingesetzt, welche der Leistungs-
validierung dienen. Diese haben den Zweck, klinisch beding-
te Leistungsdefizite von solchen abzugrenzen, welche auf-
grund von mangelnder Anstrengungsbereitschaft zustande 
kommen. In letzterem Fall wird im Begutachtungswesen 
von negativen Antwortverzerrungen gesprochen. In einer 
aktuellen Studie von Vossler-Thies et al. (2025) wurden Leis-
tungsvalidierungstests eingesetzt, um kognitive Defizite als 
Langzeitfolge nach einer COVID-19-Infektion zu untersu-
chen. Die Autor*innen konnten zeigen, dass bei 38,2 % der 
Stichprobe Auffälligkeiten in den Ergebnissen eben jener 

Verfahren auftraten und diese Auffälligkeiten mit bedeutsam 
schlechteren Testleistungen einhergingen, verglichen mit den 
Patient*innen, welche keine Auffälligkeiten in den Ergebnis-
sen der Leistungsvalidierungstests zeigten. Dies verdeutlicht 
die Bedeutsamkeit der Verwendung solcher Testverfahren, 
insbesondere wenn es um gutachterliche Stellungnahmen 
geht.

Wichtig ist in diesem Kontext, dass das Auftreten von nega-
tiven Antwortverzerrungen nicht mit Begriffen wie Aggrava-
tion oder gar Simulation gleichgesetzt wird. Eine negative 
Antwortverzerrung beschreibt eine überhöhende verzerrte 
Darstellung von Beschwerden, unabhängig von der dahin-
terstehenden Motivation und dem Bewusstseinsgrad dieser 
Verzerrung. Erst im Rahmen einer Konsistenz- und Plausibi-
litätsprüfung kann eine wertende Einordnung der negativen 
Antwortverzerrungen vorgenommen werden, häufig gelingt 
es aber auch nicht, die Ursache eindeutig zu klären. Positive 
Antwortverzerrungen meinen eine weniger starke Darstel-
lung von Beschwerden, als sie es tatsächlich sind, auch hier 
ist die Motivationslage unklar und muss im Rahmen einer um-
fassenden Prüfung geklärt werden.

Theorie

Zur Entstehung des Post-COVID-Syndroms gibt es verschie-
dene Erklärungsansätze; bislang werden diese als Hypothe-
sen angesehen und stellen noch keine allgemeingültige Pa-
thogenese dar (Koczulla et al., 2025). Neben somatischen 
Einflüssen werden auch psychologische Faktoren diskutiert, 
die einen Einfluss auf die Post-COVID-Symptomatik haben 
könnten. Kupferschmitt und Kolleg*innen (2025) weisen in 
diesem Kontext auf die Gefahren eines dualistischen Den-
kens hin, welches eine „Entweder-oder“-Denkweise hin-
sichtlich somatischer vs. psychologischer Entstehungstheo-
rien darstellen würde. Demzufolge werden der Komplexität 
und Heterogenität des Post-COVID-Syndroms sowie seiner 
unterschiedlichsten Verlaufsformen am ehesten Modelle 
gerecht, welche bio-psycho-soziale Wechselwirkungen be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund wird auf die Darstellung 
isolierter somatischer oder psychologischer Theorien ver-
zichtet. Weiterhin stellt insbesondere für psychotherapeu-
tische Kolleg*innen, welche mit an Post-COVID erkrankten 
Patient*innen zu tun haben, ein Modell dieser Art eine gute 
Grundlage dar, um Behandlungsmöglichkeiten und Interven-
tionen abzuleiten. Gleichzeitig sei darauf hinzuweisen, dass 
jede*r Patient*in in seiner*ihrer Individualität zu sehen ist und 
ein Modell niemals auf alle Patient*innen gleichermaßen an-
gewandt werden kann.

Um das Zusammenwirken verschiedener somatischer, psy-
chologischer und sozialer Faktoren zu veranschaulichen, 
wird von uns das Arbeitsmodell von Henningsen und Köllner 
(2023) herangezogen (siehe Abbildung). Die Autoren greifen 
verschiedene somatische Vorgänge auf, welche potenziell 
durch eine COVID-19-Infektion in Gang gesetzt werden könn-
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ten. Hierzu zählen chronische Entzündungsreaktionen, eine 
Viruspersistenz, welche zu einer anhaltenden Alarmierung 
des Immunsystems führt, sowie Funktionsstörungen der 
Endothelien. Diese und weitere mögliche somatische Reak-
tionen können die typischen Post-COVID-Symptome auslö-
sen, welche u. a. kognitive Beeinträchtigungen, eine Fatigue-
Symptomatik, Dyspnoe sowie Schmerzsyndrome beinhalten. 
Die psychosozialen Faktoren spielen den Autoren zufolge ins-
besondere bei der Aufrechterhaltung der Symptomatik eine 
Rolle. So können beispielsweise die Erwartungshaltung des 
Umfeldes, aber auch eigene Leistungsansprüche sowie das 
prämorbide Leistungsniveau zu einer dysfunktionalen Krank-
heitsverarbeitung beitragen. In der Folge können Überforde-
rungssituationen mit entsprechenden Frustrationserfahrun-
gen entstehen, wenn man aufgrund der Post-COVID-Sympto-
matik den eigenen Leistungserwartungen nicht mehr gerecht 
werden kann. Dies wiederum kann psychische Phänomene 
begünstigen, etwa vermehrte Frustration und Anspannung 
sowie depressive Stimmungseinbrüche. Daraus kann eine 
verstärkte Immunaktivität resultieren, welche wiederum die 
Ausgangssymptomatik verstärken kann. Längerfristig kann 
Selbstüberforderung Vermeidungsverhalten begünstigen und 
so zu einer Verstärkung von Symptomen wie Fatigue und 
Dyspnoe führen. Diese Symptome können zu vermehrten 
Ängsten führen, welche wiederum ungünstige Auswirkungen 
auf körperliche Symptome haben können, beispielsweise im 
Sinne einer erhöhten Aufmerksamkeit auf Schmerzen oder 
angstbedingter Hyperventilationsneigung. Weiterhin können 
Erwartungsverletzungen (Predictive Coding) und krankheits-
bedingte Attributionsmuster die Post-COVID-Symptomatik 
aufrechterhalten.

Insgesamt wird an diesem Modell deutlich, dass verschie-
dene bio-psycho-soziale Faktoren bei der Entstehung und 
Aufrechterhaltung des Post-COVID-Syndroms beteiligt sein 
können, welche in Wechselwirkung Verstärkungsprozes-
se begünstigen und so einen chronischen Verlauf erklären 

könnten. Wichtig ist jedoch 
anzumerken, dass dieses 
Modell kein abschließendes 
Erklärungsmodell von Post-
COVID-Erkrankungen reprä-
sentiert, sondern lediglich ei-
nen Versuch unternimmt, die 
Komplexität dieses Krank-
heitsbildes darzustellen, und 
mögliche Einflussfaktoren 
postuliert, ohne dass diese 
als vollständig anzusehen 
wären. Weiterentwicklungen 
dieser und ähnlicher Modelle 
sind zu erwarten.

Erste Studien untersuchten 
die im Modell als aufrecht-
erhaltende Faktoren postu-
lierten Einflüsse. Eine Pilot-

studie von Kupferschmitt und Kolleg*innen (2025) befasste 
sich etwa mit der Relevanz von maladaptivem Schonungs-
verhalten und Durchhaltemustern auf die Aufrechterhaltung 
der Post-COVID-Symptomatik. Dabei ergaben sich erste Hin-
weise auf die Bedeutung von dysfunktionalem Durchhalten 
und Vermeidungsverhalten für das Chronifizierungsrisiko von 
Post-COVID-Symptomen. Künftig könnten eben diese Fakto-
ren vermehrt in den Mittelpunkt rücken, um daraus effektive 
Behandlungsansätze abzuleiten.

Begutachtung des Post-COVID-
Syndroms

Leitlinien und Empfehlungen

Mittlerweile liegen einige interdisziplinäre Publikationen 
zur Begutachtung eines Post-COVID-Syndroms vor. Eigene 
psychologische oder neuropsychologische Leit- oder Richt-
linien fehlen bislang. Wenn es um psychoreaktive Aspekte 
geht, z. B. wenn eine Krankenschwester mit vielen Sterbe-
fällen konfrontiert war oder wenn die eigene Erkrankung zu 
lebensbedrohlichen Zuständen führte, sollte man sich bei der 
Abklärung psychoreaktiver Störungsbilder an den aktuellen 
Leitlinien zur Begutachtung psychischer oder psychosomati-
scher Störungen orientieren (AWMF, 2019). Darüber hinaus 
stellen die Leitlinien zur neuropsychologischen Begutachtung 
ebenfalls einen von der konkreten Erkrankung unabhängigen 
Rahmen dar, in dem Eckpunkte einer neuropsychologischen 
Einschätzung festgehalten sind (Neumann-Zielke et al., 2015, 
gerade in Überarbeitung; Aschenbrenner et al., in Vorberei-
tung). Abgesehen von diesen allgemeinen Empfehlungen zur 
Begutachtung, finden sich nur im Rahmen von interdiszipli-
nären Empfehlungen Vorschläge für die psychologische und 
neuropsychologische Begutachtung.

Abbildung: Bio-psycho-soziales Modell der Aufrechterhaltung der Post-COVID-Symptomatik nach 
Henningsen und Köllner, 2023

	 1/2026 Psychotherapeutenjournal	 17

G. Krahl & N. Koller



Eines der ersten Autorenteams mit Vorschlägen für die Begut-
achtung waren Dressing und Meyer-Lindenberg (2021), gefolgt 
von Tegenthoff et al. (2022), dann Eyfferth et al. (2023) und 
schließlich die Empfehlungen der gesetzlichen Unfallversi-
cherung zur Begutachtung (DGUV, 2025), welche aktuell die 
umfassendsten Empfehlungen darstellen. Der Arbeitskreis zur 
Begutachtung der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) 
kommentierte 2024 die wichtigsten bis dahin veröffentlichten 
Empfehlungen zur Begutachtung (Krahl et al., 2024).

Fragestellungen und Rahmenbedingungen 
von Begutachtungen
Je nach Auftraggeber*in unterscheidet sich die Fragestel-
lung der Begutachtung. Bei finalen Gutachtenaufträgen (z. B. 
Rentenversicherung) ist die Fragestellung meist allgemeiner 
und stark auf die Beeinträchtigung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit fokussiert, bei kausalen Gutachtenaufträgen (z.  B. 
gesetzliche Unfallversicherung) ist der Aufwand größer, da 
hier der entscheidende Punkt ist, ob eine Einschränkung der 
beruflichen Leistungsfähigkeit auf eine Erkrankung (Berufs-
krankheit) oder ein Unfallereignis bezogen werden kann. Im 
Fall von Post-COVID-Begutachtungen können diese sowohl 
als Berufskrankheit als auch als Arbeitsunfall anerkannt wor-
den sein. Auch gibt es unterschiedliche rechtliche Rahmen-

bedingungen, Beweismaßstäbe und Vorschläge zur Einschät-
zung einer Beeinträchtigung, hier darf auf die oben aufge-
führte weiterführende Literatur verwiesen werden. Darüber 
hinaus sollen im Allgemeinen Fragen nach der Prognose, 
Therapie und letztlich dem Einschränkungsgrad beantwortet 
werden. Der jeweilige Einschränkungsgrad ist unterschiedlich 
definiert. Bei der gesetzlichen Unfallversicherung ist so die 
Einschränkung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu beurtei-
len, demgegenüber ist z. B. bei einer Berufsunfähigkeitsversi-
cherung zu beurteilen, zu welchem Prozentsatz die berufliche 
Leistungsfähigkeit in einem konkreten Beruf eingeschränkt 
ist und wie lange diese Beeinträchtigung bestehen wird. So 
gilt für jeden Auftraggeber ein bestimmter Bezugsrahmen, 
der der Einschätzung zugrunde zu legen ist.

Meist finden keine isolierten psychologischen oder neuro-
psychologischen Begutachtungen statt, sondern es können 
mehrere Fachbereiche involviert sein, häufig das pneumologi-
sche, kardiologische und neurologische Fachgebiet. Wichtig 
bei interdisziplinären Begutachtungen ist, dass ein Fachgebiet 
federführend den „Gesamtschaden“ beurteilt; dies hängt 
meist von dem Fokus der Beschwerdenlage ab, wobei die 
Entscheidung vom Kostenträger bzw. Auftraggeber der Be-

gutachtung getroffen wird. In einigen Fällen können auch die 
neuropsychologisch oder psychotherapeutisch Begutachten-
den federführend sein, etwa wenn der Hauptbeschwerdekern 
die kognitiven Defizite sind oder eine psychische Diagnose 
wie eine PTBS. Bei interdisziplinären Begutachtungen ist ei-
ne effiziente Kommunikation zwischen den Gutachter*innen 
notwendig, da es Überschneidungen in der Beurteilung ge-
ben kann. Zum Beispiel könnte eine Fatigue-Symptomatik 
von Kardiolog*innen, Pneumolog*innen, Neurolog*innen, 
Psycholog*innen und Neuropsycholog*innen beurteilt wer-
den. Dies muss dann von dem*der Hauptgutachter*in ent-
sprechend bedacht werden. Im Wesentlichen nimmt der*die 
psychologische, neuropsychologische oder der*die psycho-
therapeutische Gutachter*in zu folgenden Beschwerdekom-
plexen Stellung:

	� Fatigue-Symptomatik (vor allem kognitive Fatigability),
	� kognitive Störungen,
	� psychische Störungen.

Zu beachten bleibt, dass insbesondere bei kausalen Begut-
achtungsfragen konkurrierende Faktoren immer abgeklärt und 
ausgeschlossen werden müssen. Dies setzt eine sorgfältige 
und umfangreiche biografische Befragung und das Heranzie-
hen eines Vorerkrankungsverzeichnisses voraus. Im Rahmen 

der gesetzlichen Unfallversiche-
rung wird ein Vorerkrankungsver-
zeichnis regelhaft bei der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (ge-
mäß § 188 SGB VII) angefordert. 
Hierbei sind nicht nur psychische 
Diagnosen relevant, sondern auch 
häufige Krankschreibungen we-
gen wechselnder leichter Erkran-

kungen oder andere Auffälligkeiten. Diese sollten dann gezielt 
erfragt werden.

Zur Frage der Qualifikation der Begutachtenden darf auf Klöfer 
und Krahl (2017) verwiesen werden; in der Regel kommen 
approbierte Psychotherapeut*innen für die Abklärung psy-
chischer Störungen in Betracht und Neuropsycholog*innen 
für die Abklärung der kognitiven Defizite und der Fatigue-
Symptomatik. Einzelne Auftraggebende erwarten darüber 
hinaus noch spezifische gutachterliche Weiterbildungen. So 
bietet z.  B. die Gesellschaft für Neuropsychologie die Wei-
terbildung zum „Neuropsychologischen Gutachter (GNP)“ an. 
Wesentlich ist, dass der*die Behandelnde nicht gleichzeitig 
Begutachtende*r im selben Fall sein kann.

Begutachtungsbereiche

Nachfolgend soll auf die einzelnen Syndromkomplexe bei 
Post-COVID näher eingegangen werden.

Fatigue
Bei einer Fatigue-Symptomatik wird zwischen dem subjektiven 
Gefühl einer schnellen Ermüdung und „Fatigability“ (nachweis-

Der Komplexität und Heterogenität des Post-COVID-Syndroms 
sowie seiner unterschiedlichsten Verlaufsformen werden am ehesten 
Modelle gerecht, welche bio-psycho-soziale Wechselwirkungen be-
rücksichtigen.
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bare Minderung der motorischen und/oder kognitiven Leistung) 
unterschieden (Kluger et al., 2013). Ersteres wird mit Fragebö-
gen, das zweite mit neuropsychologischen Testverfahren oder 
medizinischen Leistungstests untersucht. Häufig wird eine 
wiederholte Messung der Alertness-Reaktion (Maß für die Auf-
merksamkeitsaktivierung) zu Beginn und am Ende der Untersu-
chung empfohlen, um durch einen Vergleich der beiden Werte 
einen Leistungsabfall bei längerer Belastung zu objektivieren. 
Auch sollten andere Ermüdungszeichen während der Testung, 
wie etwa zunehmende Wortfindungsstörungen, röter werden-
de Augen oder zunehmend verlangsamte Motorik beachtet wer-
den und beschreibend in die Bewertung miteinfließen.

Um den Kausalzusammenhang der aktuellen Beschwerden mit 
der initialen Erkrankung zu prüfen, sind verschiedene Vorausset-
zungen zu erörtern. Kritisch zu sehen ist die Forderung, dass 
ein dokumentierter hoher Schweregrad des initialen Infektions-
geschehen vorhanden sein sollte. Hierbei wird in der Regel als 
leichter initialer Schweregrad eine ambulante, als moderater 
Verlauf eine stationäre und als schwerer Akutverlauf eine in-
tensivmedizinische Behandlungsnotwendigkeit angenommen 
(DGUV, 2025). Aus der Praxis sind Fälle mit moderatem oder 
sogar schwerem Verlauf eher selten; der überwiegende Teil der 
zu Begutachtenden weist einen milden initialen Verlauf auf. Ein 
ähnliches Problem zeigt sich bei der Beurteilung des Gesamt-
symptomverlaufes. Hier wird gefordert, dass ein sogenannter 
Decrescendo-Verlauf (d.  h. eine im Zeitverlauf abnehmende 
Symptomschwere und -anzahl) auftreten solle. Dieser Rückgang 
der Symptomatik bei wiederholter Begutachtung konnte nicht 
flächendeckend festgestellt werden (Vossler-Thies et al., 2025). 
Im Einzelfall ist daher zu prüfen, ob eine Stagnation oder sogar 
eine Zunahme der Symptome durch andere Faktoren nicht doch 
erklärbar ist, wie z. B. eine parallel entstandene psychosoma-
tische Beschwerdenentwicklung, motivationale Faktoren, die 
Einnahme der Krankenrolle oder eine andere organmedizinische 
Erkrankung.

Eine häufige Symptomatik ist die bereits erwähnte Post-
exertional Malaise (PEM). Hier beschreiben Untersuchte, 
dass nach geringfügiger geistiger oder auch körperlicher An-
strengung zeitversetzt (Stunden bis Tage später) eine starke 
Symptomzunahme eintritt. Dies ist im Rahmen einer einma-
ligen gutachterlichen Untersuchung über die reinen subjekti-
ven Angaben hinausgehend nicht zu objektivieren. Hier kann 
ein Videotermin nach der Untersuchung am nächsten oder 
übernächsten Tag sinnvoll sein, sodass zumindest visuell 
der Zustand des zu Begutachtenden beurteilt werden kann 
– besser noch könnte man dies im Rahmen einer stationä-
ren Begutachtung erfassen. Eine derart aufwendige Begut-
achtung ist in der Begutachtungspraxis aber häufig schlecht 
umsetzbar. Eine organmedizinische Einordnung, z. B. anhand 
von Biomarkern, ist derzeit nicht möglich. Die motorische 
Fatigability sollte ggf. in entsprechenden medizinischen Ein-
richtungen gesondert untersucht werden. Auf jeden Fall er-
scheint die Beurteilung der Fatigue-Symptomatik ausschließ-
lich anhand von subjektiven Angaben oder Fragebögen nicht 
ausreichend. Wichtig ist am Ende der Beurteilung eine sorg-

fältige Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung, in die sowohl 
die Ergebnisse von Beschwerdenvalidierungsverfahren wie 
auch andere Anhaltspunkte zur Beurteilung der Authentizität 
der Befunde mit einfließen sollten. Hierauf wird weiter unten 
nochmal gesondert Bezug genommen.

Kognitive Störungen
Die Genese möglicher kognitiver Störungen kann komplex 
sein. Möglich wären hirnorganische Schädigungen, Folgen 
psychischer Störungen oder andere organmedizinische Ver-
ursachungen (z. B. Folge von Schmerz). Hier ist eine kausale 
Beurteilung besonders schwierig. Die bildgebende Diagnos-
tik erbringt meist keinen pathologischen Befund, sodass eine 
Diagnosestellung im Wesentlichen vom Verlauf und der test-
diagnostischen Untersuchung abhängt. Der Initialverlauf kann 
hier sicher auch einen Einfluss haben, aber auch bei milderen 
Infektionsgeschehen sind kognitive Defizite im Rahmen eines 
Post-COVID-Syndroms dokumentiert (van Kessel et al., 2022, 
Widmann et al., 2023). Für die Kausalitätsbeurteilung er-
scheint es wesentlich, dass ein zeitnaher Beginn der Defizite 
nach der Initialerkrankung dokumentiert ist sowie ggf. auffäl-
lige neurologische Symptome in der Ersterkrankungsphase.

Um die angegebenen Beschwerden zu objektivieren, bedarf 
es einer neuropsychologischen Testung. Dabei sollte der*die 
Gutachter*in sich, wie bereits oben beschrieben, an den Leit-
linien zur Begutachtung im neuropsychologischen Bereich 
(Aschenbrenner et al., in Vorbereitung), an den subjektiven An-
gaben des*der zu Begutachtenden und an den störungsspezi-
fischen Veröffentlichungen orientieren. Wesentlich erscheint, 
dass Aussagen zu den Aufmerksamkeits- und Gedächtnis-
funktionen sowie zu den Exekutivfunktionen und sprachli-
chen Fähigkeiten getroffen werden. Konkrete Vorschläge für 
eine Testbatterie können nicht ausgesprochen werden, dies 
hängt sehr stark von den beklagten Beschwerden, der Eig-
nung einzelner Verfahren für eine Begutachtungsfrage, von 
Patient*innenvariablen (Alter, Bildung, Sprachfähigkeit) und 
vom Wissen des*der Gutachter*in über die einzelnen Tests 
ab. Einen Überblick über mögliche Tests und deren Bewertung 
findet sich in dem vierbändigen Handbuch neuropsychologi-
scher Testverfahren (Schellig et al., 2009, 2018, 2019, 2023). 
Genau wie bei der Fatigue-Symptomatik sollte hier auch zur 
Beschwerdenvalidierung Stellung genommen werden.

Psychische Störungen
Psychische Folgen einer COVID-19-Infektion können unmittel-
bar, in Form eines psychoreaktiven Störungsbildes (z. B. PTBS) 
und mittelbar im Sinne einer fehlenden Anpassung auftreten. 
Hier kann als Orientierung auf die Leitlinien zur Begutachtung 
psychischer und psychosomatischer Störungen (AWMF et al., 
2019) sowie auf einschlägige psychologische Publikationen 
(z. B. Dohrenbusch, 2025) verwiesen werden. Zu beachten ist, 
dass nur bei schwerem Initialverlauf, z.  B. Aufenthalt auf ei-
ner Intensivstation, starker Atemnot oder lebensgefährlichem 
Zustand, eine psychoreaktive Störung diskutierbar erscheint. 
Sicherlich wäre sie auch zu erwägen, wenn die Konfrontation 
mit dem Tod belastend erlebt wurde, z. B. bei Beschäftigung 
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in einem Altersheim, in dem viele Todesfälle auftraten. Davon 
abzugrenzen wären jene Anpassungsstörungen, die eine nach-
gewiesene Post-COVID-Symptomatik voraussetzen würden.

Im Rahmen von psychologischen Untersuchungen sollte 
man sich nicht auf einzelne Diagnosen fixieren; das Unter-
suchungsdesign sollte immer ein Überblicksverfahren (z. B. 
MMPI-2 RF; Engel, 2019 ) enthalten und einen umfassenden 
und dimensionalen psychischen oder psychosozialen Status 
erheben (Krahl & Ackermann, 2025). Dies erscheint wesent-
lich, da Patient*innen in beruflichen, gesundheitlichen und 
privaten Rahmenbedingungen leben können, die eine Abklä-
rung von konkurrierenden Faktoren notwendig machen. Dies 
könnte neben einer Vorerkrankung auch Belastungssituatio-
nen sein, wie z. B. die aufwendige Pflege von Angehörigen, 
die zu einer Überlastung beitragen könnten. Hinzu kommen 
Faktoren wie Berichterstattung in den Medien über die Pan-
demie, ideologische Überzeugungen von Fachkräften, die 

z. B. Spätfolgen von Coronaerkrankungen kritisch sehen, was 
häufig zu Kränkungen aufseiten der Patient*innen führt. Dies 
alles kann zu einer komplexen psychischen Beschwerdenlage 
und schwierigen Diagnosestellung führen. 

Andere psychische Diagnosen, vor allem psychosomatische 
Störungsbilder, sind nur unter bestimmten eng umschriebe-
nen Umständen als Folge einer Coronaerkrankung zu disku-
tieren, wobei die Verursachung in der Regel multifaktoriell 
ist. Besonders herausfordernd wird es, wenn psychische Vor-
erkrankungen, die sich beispielsweise aus dem erwähnten 
Vorerkrankungsverzeichnis entnehmen lassen, zu diskutieren 
sind. Einerseits können diese die Schwelle für das Erleiden 
einer PTBS oder Anpassungsstörung senken, andererseits 
sind dies konkurrierende Faktoren, die ebenfalls viele der be-
klagten Beschwerden erklären könnten.

Wesentlich ist, dass nicht die Diagnosen entscheidend sind, 
sondern die durch sie begründete Funktionseinschränkung, 
welche die Grundlage für die Bestimmung des Ausmaßes der 
Beeinträchtigung darstellt. Meist orientiert man sich hier an 
der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Be-
hinderung und Gesundheit (ICF; WHO, 2001).

Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung
Kern einer psychologisch-psychotherapeutischen oder neu-
ropsychologischen Untersuchung ist eine umfassende Kon-
sistenz- und Plausibilitätsprüfung, also die bereits mehrfach 
erwähnte Beschwerdenvalidierung. Hier sollten die Aktenla-

ge, die amnestischen Angaben, die aktuellen Beschwerden, 
die klinischen und testpsychologischen Befunde sowie die Er-
gebnisse von Beschwerdenvalidierungsverfahren im Hinblick 
auf die Diagnose und die Authentizität der Beschwerdendar-
stellung überprüft werden. Dies alles vor dem Hintergrund 
eines für den Einzelfall angenommenen Störungsmodells. Im 
Falle der Post-COVID-Begutachtung ist dies ein schwieriges 
Unterfangen. Das größte Problem ist die Symptomvielfalt, 
z.  T. die Unspezifität einzelner Symptomgruppen und eine 
sich schnell weiterentwickelnde Studienlage.

In der Regel handelt es sich um interdisziplinäre Begutachtun-
gen, bei denen eintreten kann, dass die Ergebnisse der Be-
gutachtungen sich entweder ergänzen oder widersprechen. 
So wäre es z. B. möglich, dass im Rahmen einer neuropsy-
chologischen Begutachtung Hinweise auf eine mangelnde 
Authentizität bezüglich einer Fatigue-Symptomatik zu finden 
sind, wohingegen bei der Erfassung der körperlichen Erschöp-

fung im Rahmen medizinischer 
Tests und z.  B. im Rahmen einer 
pneumologischen Untersuchung 
plausible und stimmige Unter-
suchungsergebnisse vorhanden 
sind. Auch könnte eine geistige Er-
schöpfungssymptomatik durch die 
Post-COVID-Symptomatik, durch 

eine psychische oder psychosomatische Erkrankung, durch 
pharmakologische Einwirkungen oder durch eine andere orga-
nisch determinierte Störung, wie z. B. eine Schmerzstörung, 
erklärbar sein. Dies wäre bei finalen Fragestellungen – wie für 
die Rentenversicherung – nicht wesentlich, da es hier „nur“ 
auf das Funktionsdefizit (Ausmaß der Leistungseinschränkung 
im Erwerbsleben) ankommt, unabhängig davon, auf welche 
Diagnose sich dieses zurückführen lässt. Bei kausalen Frage-
stellungen wäre dies allerdings ein wesentlicher Punkt, der dif-
ferentialdiagnostisch geklärt werden muss, was meist nur sehr 
schwierig möglich ist.

Darüber hinaus könnten Erkenntnisse über Zusammenhänge 
im Rahmen eines bio-psycho-sozialen Krankheitsverständnis-
ses sich derart verändern, dass unplausibel wirkende Ergeb-
nisse im Licht einer neuen Forschungslage stimmig interpre-
tiert werden könnten. Dies alles kann zu unterschiedlichen 
Einschätzungen und auch zur Überforderung der Begutach-
tenden führen. Deshalb erscheint es essenziell, dass eine 
strikte Orientierung an den Empfehlungen, den Vorgaben der 
Fachgesellschaften und an den neuesten Forschungsergeb-
nissen erfolgt, genau in dieser Priorisierung. Forschungser-
gebnisse müssen hinsichtlich ihrer Aussagekraft, methodi-
scher Qualität und Grades der Bestätigung durch andere Stu-
dien kritisch diskutiert werden. Für die meisten Fälle dürften 
die veröffentlichten Empfehlungen ausreichende Basis der 
Beurteilung sein. Darüber hinaus müssen in komplexen Ein-
zelfällen interdisziplinäre Rücksprachen erfolgen.

Bezüglich der Beschwerdenvalidierungsverfahren sollte so-
wohl auf negative wie positive Antwortverzerrungen geach-

Gelegentlich sind Patient*innen am Rollator mobilisiert, tragen 
durchweg Sonnenbrillen oder reagieren empfindlich auf kleinste stö-
rende Geräusche – auch bezüglich der Belastungsfähigkeit werden 
mitunter schwerwiegende Beeinträchtigungen geschildert.

20	 Psychotherapeutenjournal 1/2026

Begutachtung nach einer COVID-19-Infektion



tet werden. Abzugrenzen sind negative Antwortverzerrungen 
von möglichen neurokognitiven Defiziten. Positive Antwort-
verzerrungen sind ggf. in Bezug auf psychische Beschwerden 
zu erfassen, wenn entsprechende Einflussfaktoren vermutet 
werden. Henry (2023) fasst zum Thema Beschwerdenvalidie-
rungstests (BVT) zusammen: „In der Regel werden bei Ver-
wendung mehrerer kognitiver BVT mindestens zwei auffällige 
Resultate verlangt, um auf ein ungültiges Leistungsprofil zu 
schließen.“ Man muss ergänzen, dass auch ein auffälliges 
Ergebnis und überzeugende Erkenntnisse aus anderen Test-
bereichen Zweifel an der Authentizität rechtfertigen würden.

Besonders schwierig bei der Interpretation der Beschwerden-
validierungsverfahren ist, dass bekannt ist, dass „Frustration 
oder das Streben nach Anerkennung oder Gerechtigkeit zu ei-
ner reduzierten Kooperativität im Rahmen […]“ (Henry, 2023) 
einer testpsychologischen Untersuchung führen kann. Das 
Ergebnis der Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung ist häufig 
nicht eindeutig zu interpretieren, weshalb der subjektiven 
Bewertung der Gutachter*innen viel Spielraum eingeräumt 
wird; dies führt gelegentlich zu verschiedenen fachlichen Ein-
schätzungen in ein und demselben Fall.

Zu beachten sind auch abweichende Studien zur Lehrmei-
nung, wenn z. B. Vossler-Thies et al. (2025) den Decrescen-
do-Verlauf als notwendiges Merkmal für die Diagnose eines 
Post-COVID-Syndroms weder bezüglich der Fatigue-Symp
tomatik noch bezüglich der kognitiven Defizite umfassend 
bestätigen konnten. Hier entstehen Herausforderungen für 
die Begutachtung: Zum Beispiel muss geklärt werden, ob die 
Symptomatik eine atypische Post-COVID-Symptomatik dar-
stellt oder ob andere Faktoren, z. B. eine psychosomatische 
Erkrankung, den fehlenden Decrescendo-Verlauf plausibel 
machen können. Auch Plausibilitätsüberlegungen einzelne 
Testverfahren betreffend sollten beachtet werden – so unter-
suchten Fiene et al. (2015) Grenzwerte der Plausibilität der 
Mediane und der Standardabweichung der Alertness-Reakti-
on; die dort gefundenen Erkenntnisse sollten hierbei auch be-
achtet werden. Eine Überschreitung dieser Grenzwerte wäre 
bei völlig unauffälligem Organbefund kritisch zu hinterfragen.

Beeinträchtigungseinschätzung
Unter Berufung auf die Empfehlungen der gesetzlichen Unfall-
versicherung für die Begutachtung von Post-COVID (DGUV, 
2025) ist für eine Fatigue-Symptomatik eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit bis 30 von Hundert vorgeschlagen. Für die Be-
wertung kognitiver Defizite und von Einschränkungen bei psy-
chischen Störungen soll man sich an den gängigen allgemeinen 
Empfehlungen der Neurolog*innen/Neuropsycholog*innen 
und der AWMF-Leitlinien (2019) zur Begutachtung psychischer 
und psychosomatischer Störungen orientieren.

Fallstricke aus der Praxis und allgemeine 
Anmerkungen
Im Rahmen von Post-COVID-Begutachtungen sind völlig un-
terschiedliche Verläufe anzutreffen. Es gibt Fälle, bei denen 

anfangs eine erhebliche Störungslage und nach zwei Jahren 
kaum noch Symptome bestehen und die berufliche Leis-
tungsfähigkeit erhalten bleibt. Diese stellen im Rahmen unse-
rer Erfahrung allerdings nicht die Mehrheit der zu begutach-
tenden Personen dar. Viel häufiger finden sich Fragestellun-
gen einer eskalierenden Symptomatik bis hin zum Verlust der 
beruflichen Leistungs- und in einigen Fällen sogar der Alltags-
fähigkeiten. In der Regel finden sich hier keine organmedizini-
schen Pathologien. Gelegentlich sind Patient*innen am Rolla-
tor mobilisiert, tragen durchweg Sonnenbrillen oder reagieren 
empfindlich auf kleinste störende Geräusche. Auch bezüglich 
der Belastungsfähigkeit werden mitunter schwerwiegende 
Beeinträchtigungen geschildert, wie etwa die Angabe, dass 
man sich nur unter einer Stunde konzentrieren oder belasten 
könne. Die meisten dieser Patient*innen zeigen einen enor-
men Leidensdruck, der häufig auch fremdanamnestisch von 
Angehörigen beschrieben wird. Dieses Beispiel zeigt, dass 
eine isolierte Betrachtung der Post-COVID-Symptomatik oft-
mals zu kurz greifen würde und darüber hinaus weitere Fakto-
ren Berücksichtigung finden müssten, um dem geschilderten 
Leidensdruck besser gerecht zu werden, da diese Verläufe 
deutlich von den in den veröffentlichten Empfehlungen be-
schriebenen abweichen.

Ein großes Problem ist der Zeitpunkt der Begutachtung. Im 
Rahmen von ambulanten und stationären Rehabilitationsbe-
handlungen werden häufig andere diagnostische Standards 
verwendet als es im Rahmen der ambulanten Begutachtung 
möglich und gefordert ist. Dies kann dazu führen, dass eine 
Post-COVID-Diagnose vergeben und in nachfolgenden Be-
handlungen übernommen wird, obwohl eine kritische Prüfung 
anhand der oben beschriebenen Kriterien nicht stattgefunden 
hat. Eine Begutachtung findet im Kontext der gesetzlichen 
Unfallversicherung (Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse 
als Auftraggeber) in der Regel frühstens nach 78  Wochen 
statt – bis dahin könnte sich eine Krankheitsüberzeugung bei 
Patient*innen ausgebildet haben, die dann so gefestigt ist, 
dass sie kaum noch veränderbar erscheint und eine andere 
diagnostische Einschätzung, so stimmig sie auch sein mag, 
keine Akzeptanz auf Patient*innenseite erreicht und es sogar 
zu einer Kränkung des*der Betroffenen kommen kann. Liebe-
rei und Linden (2007) prägten den Begriff einer Verbitterungs-
störung (Posttraumatic Embitterment Disorder; PTED) als pa-
thologische Ausprägung einer solchen Kränkung. Hierbei for-
mulierten sie, dass „sich die Krankheitswertigkeit der PTED 
nicht aus dem Auslöseereignis, sondern der pathologischen 
Reaktion ableitet“, sodass diese Entwicklung nicht Folge der 
Post-COVID-Symptomatik wäre, sondern sich aus persön-
lichkeitsimmanenten Faktoren entwickelt. Bei kausalen Gut-
achten wären diese Entwicklung also nicht Folge der Coro-
naerkrankung. Auch beginnende psychosomatische Fehlent-
wicklungen infolge einer Coronaerkrankung werden oftmals 
entweder nicht oder zu spät erkannt und eine therapeutische 
Neuorientierung, die in vielen Fällen dringend notwendig wä-
re, gelingt nicht oder nur sehr zögerlich. Im Rahmen der Be-
gutachtung kann dieses Problem nicht gelöst werden.
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Fallvariante A
Eine 2020 an COVID-19 erkrankte Krankenschwester erleidet initial 
schwere Symptome mit starkem Husten, Atemnot und einer mangeln-
den Sauerstoffsättigung. Sie muss auf der Intensivstation behandelt und 
beatmet werden. Aus dem Krankenhaus zurück, leidet sie unter schwe-
rer Erschöpfung, einem Riech- und Geschmacksverlust sowie Konzentra-
tions- und Gedächtnisstörungen. Drei Monate nach der Ersterkrankung 
macht sie einen Arbeitsversuch, dieser scheitert. Organmedizinische 
Abklärungen erbringen keinen pathologischen Befund, eine initiale Er-
gotherapie zeigt nur eine langsame Steigerung der Leistungsfähigkeit, 
sodass noch eine stationäre Rehabilitationsbehandlung durchgeführt 
wird. Nachfolgend wird eine länger dauernde stufenweise Wiederein-
gliederung vorgenommen, wobei eine Steigerung nur bis zu 30 Stunden 
pro Woche möglich ist, ohne dass eine starke Erschöpfung limitierend 
auftritt. Zum Begutachtungszeitpunkt (1,5 Jahre nach der Ersterkrankung) 
berichtet sie noch über eine Erschöpfung sowie gelegentliche Wortfin-
dungs- und Gedächtnisstörungen. Psychische Probleme oder weitere 
körperliche Symptome werden nicht berichtet und sie gibt an, dass sie 
nur eine langsame Besserung bemerke und in der Reha gelernt habe, 
sich nicht zu überlasten. Eine weitere Exploration ergibt, dass sie keine 
schwerwiegenden somatischen oder psychischen Vorerkrankungen auf-
weist und in stabilen sozialen und finanziellen Verhältnissen lebt. Die 
Testdiagnostik zeigt leichte Wortfindungsstörungen und eine abneh-
mende Alertnessreaktion nach 4-stündiger Testung. Die eingesetzten 
Fragebögen zeigen keine größeren Auffälligkeiten. Die Beschwerdenva-
lidierungsparameter sind unauffällig.

Dieses Fallbeispiel wird gutachterlich kaum zu unterschied-
lichen Einschätzungen führen, man wird überwiegend zu 
der Einschätzung kommen, dass eine Fatigue-Symptomatik 
und Wortfindungsstörungen im Rahmen einer Post-COVID-
Symptomatik erklärbar sind. Alle Kriterien wären erfüllt:

	� ein schwerer Initialbefund, 
	� ein Decrescendoverlauf, 
	� der Ausschluss konkurrierende Faktoren und 
	� eine Testdiagnostik, die das beklagte Bild darstellt, frei von 
Verzerrungstendenzen.

Fallvariante B
Eine 2020 an COVID-19 erkrankte Krankenschwester erleidet initial milde 
Symptome, die wie Erkältungssymptome wirkten, mit leichtem Husten, ei-
ner leicht erhöhten Temperatur und Schnupfen sowie einer Ermüdung mit 
stärkeren Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. Kurzzeitig merkt sie 
eine Verringerung des Riech- und Schmeckvermögens. Nach sechs Wo-
chen nimmt sie die Arbeit wieder auf und arbeitet so fast zwölf Monate, 
gibt allerdings an, während der Arbeit eine Erschöpfung zu bemerken. Eine 
organmedizinische Abklärung erbringt keinen pathologischen Befund und 
nach ca. einem dreiviertel Jahr merkt sie, dass die Ermüdung und die kog-
nitiven Defizite stärker werden. Sie berichtet von zunehmenden Fehlern auf 
der Arbeit und dass ihre Kolleg*innen sie vermehrt unterstützen müssten. 
Sie bemerkt, dass durch den Leistungsverlust ihre Stimmung schlechter 
wird, sie schlechter schlafen kann und leichte körperliche Missempfindun-
gen bekommt. Sie erkrankt häufiger und wird nach knapp zwölf Monaten 
arbeitsunfähig. Es werden zwei stationäre Rehabilitationsbehandlungen 

durchgeführt, wobei sie bei der ersten angibt, dass diese überfordernd 
war, die zweite wird als hilfreicher erlebt, ohne jedoch mit einer Symp-
tomabnahme einherzugehen. Dafür wird von einer besseren Akzeptanz 
der Erkrankung berichtet. Weitere Arbeitsversuche scheitern und zur Be-
gutachtung kommt sie 2,5 Jahre nach der Ersterkrankung mit der Angabe 
von starken Erschöpfungszuständen, deutlichen Konzentrations- und Ge-
dächtnisstörungen, körperlichen Anzeichen der Überlastung (z. B. Muskel-
schmerzen nach längerem Laufen), Schlafproblemen, einer phasenweise 
depressiven Stimmung und einem deutlich reduzierten Alltagserleben. 
Wegen der Erschöpfung treffe sie sich seltener mit Freund*innen, könne 
im Haushalt weniger machen und werde langsam verzweifelt wegen ihrer 
Situation. In Behandlung ist sie bei einer Neuropsychologin, wobei die 
Defizitlage sich nicht bessert, und wegen der depressiven Symptomatik 
bei einer Psychotherapeutin. Hier konnte eine bessere Krankheitsakzep-
tanz erreicht werden. Die Patientin ist glücklich verheiratet, der Ehemann 
bestätigt im Wesentlichen die Beschwerden und wirkt ebenfalls belas-
tet. Psychische Vorerkrankungen gäbe es keine, aber in den fünf Jahren 
vor der jetzigen Erkrankung waren Krankschreibungen wegen leichter 
wechselnder körperlicher Erkrankungen von mehr als 30 Tagen/Jahr im 
Vorerkrankungsverzeichnis zu finden. Sie gibt an, dass sie ihre Tätigkeit 
gerne ausübe und dass sie Stress normalerweise gut ausgehalten habe 
und daher jetzt besonders unter dem Leistungsverlust leide. Im Rahmen 
der Testdiagnostik zeigen sich multiple Defizite in den Aufmerksamkeits-
funktionen, der Gedächtnisleistung und der Wortfindung. Der Abfall der 
Reaktionszeit gegen Ende der Untersuchung ist drastisch (>1000 ms). Die 
Beschwerdenvalidierungstests fallen unterschiedlich aus, einer ist auffäl-
lig im Sinne einer negativen Antwortverzerrung, zwei andere nicht. Die 
Fragebögen zeigen unspezifisch wirkende leichte Beschwerden mit affek-
tiven und vielen psychosomatischen Beschwerden an, wobei auch Hin-
weise auf eine positive Antwortverzerrung zu finden sind.

Dieses Fallbeispiel wird gutachterlich zu größeren Diskussio-
nen führen und ggf. zu unterschiedlichen Bewertungen. Die 
wesentlichen empfohlenen Kriterien wären nicht erfüllt: 

	� kein schwerer Initialbefund, 
	� kein Decrescendoverlauf, 
	� mögliche gehäufte Krankheitszeiten vor der jetzigen Er-
krankung (kein sicherer Ausschluss von konkurrierenden 
Faktoren) und

	� eine Testdiagnostik, die ein schwereres kognitives Lei-
densbild zeigt, mit Hinweisen auf negative Antwortverzer-
rungen und beklagte psychische Beschwerden, die Hin-
weise für positive Antwortverzerrungen aufweisen. 

Klinisch besteht hier kein Zweifel an einem starken Leidens-
druck, der auch fremdanamnestisch bestätigt wird. The-
rapeutisch wurden Wege eingeschlagen, die nicht zu einer 
Besserung führten; stattdessen fand eher eine schleichende 
Verschlimmerung statt, die schließlich in einer Stagnation mit 
einem geringen Niveau von Alltagsfähigkeiten mündete. Was 
bleibt, sind folgende Überlegungen:

Es könnte eine atypische Post-COVID-Symptomatik bestehen, 
deren Erklärung bislang medizinisch nicht ausreichend möglich 
ist; es könnte eine Rest-Post-COVID-Symptomatik bestehen, 
die zunehmend überlagert ist von einem psychosomatischen 
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Erkrankungsbild; es könnte aber auch ein reines psychosoma-
tisches Störungsbild oder eine andere psychische oder organ-
medizinische Erkrankung vordergründig oder komorbid beein-
flussend sein, und natürlich könnten auch motivationale Fakto-
ren vorhanden sein, die die Einnahme der Krankenrolle fördern 
– oder letztlich ein Mischbild dieser Faktoren. 

Einen Test, der zielsicher zwischen diesen Möglichkeiten unter-
scheiden könnte, gibt es nicht. Ein*e Gutachter*in im Rahmen 
der gesetzlichen Unfallversicherung muss sich also primär auf 
die Frage konzentrieren, ob eine Post-COVID-Symptomatik 
zweifelsfrei innerhalb dieser Beschwerdenlage nachweisbar 
wäre, was mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist. 
Wenn dann die Überzeugung des*der Betroffenen (und ggf. der 
Behandler*innen), an einem Post-COVID-Syndrom zu leiden, 
dem gutachterlichen Unvermögen, diese Erkrankung zweifels-
frei nachzuweisen, gegenübersteht, kann dies zu einem Unge-
rechtigkeitsgefühl aufseiten der zu Begutachtenden führen. Dies 
kann in der Folge die Chronifizierung noch vorantreiben. Hier 
wird ein erhebliches soziales und menschliches Problem deut-
lich. Bei einer finalen Begutachtung wäre hier die Beurteilung 
einfacher, da es nur um das Ausmaß der Funktionsbeeinträchti-
gung ginge und nicht um die Kausalität dieser Beeinträchtigung.

Aus dem zweiten Fallbeispiel heraus lassen sich bestimmte 
Schlussfolgerungen für den Umgang mit zu begutachtenden 
Patient*innen im Allgemeinen ableiten. Anzuerkennen, dass 
der*die Patient*in einen enormen Leidensdruck verspürt und 
dass viele Patient*innen in belastenden Situationen leben, wo 
sie nur über ein deutlich reduziertes Alltagsleben verfügen, ist 
die Basis für die Kommunikation zwischen den einzelnen am 
diagnostischen Prozess beteiligten Personen. Eine Sprache, 
die das Leid der Betroffenen würdigt – sowohl in der Untersu-
chungssituation als auch im verschriftlichen Gutachten – hilft 
dabei, dass eine konstruktive inhaltliche Auseinandersetzung 
hinsichtlich der Diagnose und entsprechender Behandlungs-
strategie zwischen Therapeut*innen und Patient*innen im An-
schluss an die Begutachtung stattfinden kann. Formulierungen, 
wie „es lässt sich keine Störung nachweisen“, werden von 
Patient*innen häufig damit übersetzt, dass sie „nichts haben“ 
und das ist in vielen Fällen schlicht falsch. Ein negatives Gutach-
tenurteil kann bei Patient*innen leicht den Eindruck erwecken, 
man spreche ihm*ihr seine*ihre Symptome ab oder er*sie bilde 
sich diese nur ein. Um dieses Missverständnis zu entschärfen, 
bedarf es einer einfühlsamen therapeutischen Person, die das 
Ergebnis des Gutachtens entsprechend einordnet und die weite-
ren möglichen Schritte bespricht. Auch eine psychosomatische 
Erkrankung oder die Einnahme der Krankenrolle auf Grund eines 
Ambivalenzkonfliktes können zu erheblichem Leid führen und 
benötigen eine sorgfältige wertschätzende Therapie.

Letztlich muss man sich auch darüber bewusst sein, dass ein 
Ausschluss einer Reststörung eines Post-COVID-Syndroms 
nicht die Gutachtenfrage ist. Stattdessen geht es in der Regel 
bei kausalen Fragestellungen, z. B. der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, um den zweifelsfreien Nachweis eines Schadens, was 
bei erheblichen Verzerrungstendenzen oder einem Nichterfüllen 

der beschriebenen Kriterien mitunter nicht gelingen kann. Erst 
in einem zweiten Schritt würde der Kausalzusammenhang zu 
klären sein, wobei insgesamt mehr für den Zusammenhang zwi-
schen einem zweifelsfreien nachgewiesenen Schaden und der 
ursprünglichen COVID-19-Infektion sprechen muss als dagegen 
(überwiegenden Wahrscheinlichkeit). Wenn die Störung nicht 
zweifelfrei nachgewiesen werden kann, entfällt auch die Über-
legung, ob diese Störung auf die COVID-19-Infektion zurückzu-
führen ist, da der Nachweis die Grundvoraussetzung für die wei-
teren Kausalitätsüberlegungen2 wäre – und damit entfällt in der 
Regel auch die Zuständigkeit der gesetzlichen Unfallversicherung 
für die weitere Therapie. Dies gleichzusetzen mit der Vermutung, 
dass der*die Patient*in „nichts hat“, wäre ein grober fachlicher 
Fehler. Besser wäre die Formulierung, dass ein Nachweis der be-
klagten Symptomatik mit der notwendigen rechtlichen Sicherheit 
nicht vollumfänglich gelungen ist, dass ein authentischer, thera-
piebedürftiger Leidenskern aber durchaus bestehen könnte.

Zwischen diesen beiden Extremen, wie sie in den Fallbeispie-
len dargestellt wurden, lassen sich die meisten Begutachtun-
gen einordnen. Primäre psychische Folgen einer COVID-Er-
krankung stellen hierbei eine weniger zentrale Fragestellung 
dar und werden daher weniger häufig diagnostiziert.

Der*die Gutachter*in muss sich sorgfältig mit allen diagnosti-
schen Möglichkeiten auseinandersetzen und bei kausalen Be-
gutachtungen muss letztlich eingeordnet werden, mit welcher 
Sicherheit eine Diagnose annehmbar ist, um anschließend die 
Kausalität weiterführend zu diskutieren. Bei diesen kausalen 
Fragestellungen wird meist ein sogenannter Vollbeweis, also 
eine Zweifelsfreiheit gefordert, was ein strenger Maßstab ist. 
Bei finalen Begutachtungen, z. B. für die Rentenversicherung, 
spielt die Kausalität bzw. die zugrundeliegende Erkrankung nur 
eine untergeordnete Rolle, da hier insbesondere der Funkti-
onsschaden (begründet durch eine Diagnose) nachgewiesen 
werden muss. Ob eine Beeinträchtigung durch ein Post-CO-
VID-Syndrom oder durch eine andere organmedizinische oder 
psychische Störung bedingt ist, spielt dann keine erhebliche 
Rolle. Insofern sind die Anforderungen hier weniger streng.

Fazit

Begutachtungen bei Probanden*innen mit Post-COVID-Syn-
drom stellen komplexe Anforderungen an eine*n Gutachter*in. 
Nicht nur, dass häufig notwendige interdisziplinäre Untersu-
chungen eine hohe Flexibilität verlangen, auch strenge Richtli-
nien, ein meist hoher Leidensdruck auf Patient*innenseite und 
eine sich ständige entwickelnde Forschungslage sorgen für ei-
nige fachliche Auseinandersetzungen bei dieser Fragestellung. 
Nicht selten zeigen sich Verläufe, die in der Komplexität nicht 
immer nur auf einen kausalen Faktor reduzierbar sind und die 
ein Diagnose- und Therapieverständnis erfordern, welches sich 

2	 Bei Nachweis der Störung müsste der Zusammenhang mit der COVID-19-In-
fektion nur noch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, 
das bedeutet, es müsste mehr für den Zusammenhang als dagegen sprechen.
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aus einem bio-psycho-sozialen Ätiologie- oder Pathogenese-
verständnis ableitet, was auch für die Therapeut*innen eine 
enorme Herausforderung darstellt. Hier sollte die Kommunikati-
on offen geführt werden, orientiert an der aktuellen, sich entwi-
ckelnden Forschungslage; gleichzeitig bedarf es der Akzeptanz, 
dass derzeit zu vielen Aspekten (z. B. Symptom- bzw. Krank-
heitsverlauf bei Post-COVID) noch keine abschließenden Ant-
worten existieren. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass 
im Rahmen einer Begutachtung lediglich festgestellt werden 
kann, ob – gemessen an dem oben beschriebenen strengen 
Maßstab – eine Post-COVID-Erkrankung und/oder ein Funkti-
onsdefizit nachweisbar ist oder nicht, aber eben häufig auch 
nicht mehr. Vermutungen eines authentischen Leidenskernes 
oder Spekulationen über alternative Verursachungen können 
hier nicht beachtet werden, wenn das Funktionsdefizit nicht si-
cher nachgewiesen werden konnte. Therapeutisch stellt sich 
im Anschluss die Frage, wie ein Ergebnis einer Begutachtung 
in den Therapieprozess eingebunden werden kann. Sollte das 
Ergebnis des Gutachtens den Erwartungen des zu Begutach-
tenden entsprechen, erscheint dies weniger schwierig. Falls 
das Ergebnis aber entgegen der Erwartungen ausfallen sollte, 
so birgt dies einige Schwierigkeiten3. Dies offen, lösungs- und 
patientenorientiert zu thematisieren und dann im Rahmen ei-
nes meist interdisziplinären Behandlerteams in weitere thera-
peutische, ggf. diagnostische Strategien umzusetzen, ist sicher 
eine hohe Herausforderung für die jeweiligen psychotherapeu-
tischen Kolleg*innen. Hier kann es sinnvoll sein, dass diese die 
Rahmenbedingungen der Begutachtung, die Bewertungsmaß-
stäbe und die Richtlinien kennen, damit sie dies leisten können. 
Dieser Artikel versteht sich als ein Beitrag hierzu.
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